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Norm

DSt §49

RStDG §139 Abs1

StPO §464

Rechtssatz

Der Verzicht des RStDG auf die in der StPO vorgesehene Berufung wegen vorliegender Nichtigkeitsgründe bedeutet,

dass der von den Kategorien der (die Schuldfrage betre enden) Nichtigkeitsgründe erfasste Fehlerbereich von der

Berufung wegen des Ausspruches über die Schuld erfasst wird (§ 139 Abs 1 erster Fall RStDG). Berufung wegen des

Ausspruchs über die Schuld meint demnach im RStDG die Berufungspunkte des § 464 Z 1 und 2 erster Fall StPO.
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